
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A R B E I T E N  A M  W A L D W E G E N E T Z  I N  D E N  

W Ä L D E R N  R U N D  U M  P A S S A U  U N D  B A D  

G R I E S B A C H :  J E T Z T  W I R D  R E P A R I E R T ,  G E -

P F L E G T  U N D  V O R G E S O R G T  

Waldwege sind ein zentraler Bestandteil unserer 

Waldnutzung. Sie dienen vielen Menschen als wich-

tige Erholungsräume zum Spazierengehen, Wan-

dern oder Radfahren. Gleichzeitig sind sie unver-

zichtbar für die nachhaltige Bewirtschaftung und 

Pflege unserer Wälder. Damit sie diese vielfältigen 

Aufgaben erfüllen können, müssen Waldwege re-

gelmäßig erhalten und instandgesetzt werden. 

„Eine funktionierende Waldbewirtschaftung ist 

ohne gut ausgebaute und gepflegte Wege nicht 

möglich.“, so Linda Madl, Betriebsleiterin des Forst-

betriebes Neureichenau. „Sie werden für die Pflege 

des Waldes ebenso benötigt wie für die schnelle Er-

reichbarkeit bei Sturmereignissen, Borkenkäferbefall 

oder im Brandfall, wie sich jüngst in der Umgebung 

erst wieder bewiesen hat. Sie leisten damit auch ei-

nen wichtigen Beitrag zum Schutz des Waldes.“ 

Auch die Entwicklung stabiler und klimafitter Wälder 

setzt eine verlässliche Wegeinfrastruktur voraus. 

Neben den regulären Pflegearbeiten werden der-

zeit die Winterschäden beseitigt. Frost- und Tauperi-

oden, Niederschläge sowie die Holzabfuhr aus der 

Waldpflege haben in den vergangenen Monaten 

Schäden an Wegebelägen, Entwässerungseinrich-

tungen und Banketten verursacht. Diese müssen 

nun behoben werden, um größere Folgeschäden 

zu vermeiden und die Wege dauerhaft funktionsfä-

hig zu halten. 

Die erforderlichen Maßnahmen haben bereits be-

gonnen und werden sich über die gesamten Som-

mermonate erstrecken. Dabei kann es regional zu 

temporären Beeinträchtigungen kommen. Einzelne 

Wege sind während der Arbeiten zeitweise einge-

schränkt nutzbar, zudem kann es stellenweise zu er-

höhter Staubentwicklung oder zu Begegnungen mit 

Arbeitsmaschinen kommen. 

Eine besondere Herausforderung stellt aktuell die 

anhaltend trockene Witterung dar, denn die Wege 

sind stark ausgetrocknet. Der neu aufgetragene 

Wegebelag, die Grundlage für eine dauerhaft 

stabile Wegeoberfläche, verbindet sich erst durch 

Feuchtigkeit dauerhaft mit dem vorhandenen Un-

tergrund. Bis dahin kann die Begehbarkeit vorüber-

gehend eingeschränkt sein.  

Die Pflege der Waldwege dient sowohl den Anfor-

derungen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 

als auch den Interessen der Waldbesucherinnen 

und -besucher. Der Forstbetrieb Neureichenau bit-

tet Verständnis für die Maßnahmen und Rücksicht-

nahme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Ein frisch gepflegter Weg für die Waldbewirt-

schaftung und für die Waldbesucher (Foto: BaySF) 

Weitere Informationen zu den Bayerischen Staats-

forsten und zum Forstbetrieb Neureichenau finden 

Sie unter: 

http://www.baysf.de 

https://www.baysf.de/neureichenau/ 

______________________________________________________________ 

 

G R U N D S T E U E R  I N  B A Y E R N  –  A N Z E I G E  

V O N  Ä N D E R U N G E N  

Worum geht es? 

Für jedes Grundstück und für jeden Betrieb der 

Land- und Forstwirtschaft muss Grundsteuer bezahlt 

werden. Die Höhe der Grundsteuer bemisst sich un-

ter anderem nach der Größe und der Nutzung des 

Grundbesitzes. 

Auf den Stichtag 1. Januar 2022 wurde für jedes 

Grundstück und jeden Betrieb der Land- und Forst-

wirtschaft die Bemessungsgrundlage für die Grund-

steuer ab 1. Januar 2025 festgestellt. Ändert sich 

nach dem Stichtag 1. Januar 2022 etwas am 

Grundbesitz so sind Sie als Eigentümerin oder Eigen-

tümer des Grundbesitzes gesetzlich verpflichtet, 

dem Finanzamt sämtliche Änderungen anzuzeigen. 

Sie werden dazu nicht gesondert aufgefordert. Das 

Finanzamt prüft anschließend, ob sich die Ände-

rung(en) auf die Grundsteuerbemessungsgrund-

lage auswirken. 

http://www.baysf.de/
https://www.baysf.de/neureichenau/


 
Sie müssen das Finanzamt darüber informieren, dass 

sich die tatsächlichen Verhältnisse des Grundbesit-

zes (u. a. Fläche, Nutzung) geändert haben, z. B. 

- Ein Wintergarten wurde angebaut. 

- Ein Haus wurde abgerissen. 

- Die Größe des Flurstücks hat sich geändert. 

- Das Gebäude ist erstmals denkmalgeschützt. 

- Die bisherige Wohnung wird jetzt an eine Arzt-

praxis vermietet. 

- Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Wiese 

wurde zu Bauland. 

- Eine bisher landwirtschaftlich genutzte Scheune 

wird jetzt an einen Gewerbebetrieb vermietet. 

- eine wirtschaftliche Einheit neu entstanden ist, z. 

B. 

- Ein Mietshaus wurde in Wohnungs-/Teileigentum 

aufgeteilt. 

- eine bereits bestehende wirtschaftliche Einheit 

erstmals zu besteuern ist, z. B. 

- Das Bürogebäude wurde bisher durch eine Be-

hörde und wird jetzt von einer Anwaltskanzlei 

genutzt. 

- eine wirtschaftliche Einheit erstmals ganz oder 

teilweise für steuerbefreite Zwecke genutzt wird 

- sich bei einem ganz oder teilweise grundsteuer-

befreiten Grundbesitz die Eigentumsverhältnisse 

geändert haben 

- sich bei einem Gebäude, das auf einem frem-

den Grund und Boden steht, die (wirtschaftli-

che) Eigentümerin oder der (wirtschaftliche) Ei-

gentümer geändert hat. 

Sie müssen die Änderung(en) auch dann anzeigen, 

wenn diese auf einem notariell beurkundeten Ver-

trag beruhen oder Sie eine Baugenehmigung be-

antragen mussten. 

Ändern sich nur die Eigentümerinnen und Eigentü-

mer, weil der ganze Grundbesitz verkauft, ver-

schenkt oder vererbt wurde, müssen Sie dies nicht 

anzeigen. In diesen Fällen wird das Finanzamt von 

sich aus tätig. Die Anzeigepflicht entfällt aber nur, 

wenn es sich um 

- einen vollständig steuerpflichtigen Grundbesitz 

oder 

- Grund und Boden, der mit einem fremden Ge-

bäude bebaut ist,  

handelt. 

 

Wer muss die Änderung(en) anzeigen? 

- Eigentümerinnen und Eigentümer eines Grund-

stücks 

- Eigentümerinnen und Eigentümer eines Betriebs 

der Land- und Fortwirtschaft 

- bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht 

belastet sind, die Erbbauberechtigten 

- bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden: 

- für den Grund und Boden: die Eigentümerinnen 

und Eigentümer des Grund und Bodens 

- für die Gebäude: die Eigentümerinnen und Ei-

gentümer des Gebäudes 

Gehört der Grundbesitz mehreren Personen, 

genügt es, wenn eine Person die Anzeige ab-

gibt. 

 

Bis wann muss ich die Änderung(en) beim 

Finanzamt anzeigen? 

Die Änderungen eines Kalenderjahres müssen Sie 

grundsätzlich bis zum 31. März des Jahres abgeben, 

das auf das Jahr der Änderung(en) folgt. 

Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 2027 fertigge-

stellt. 

Sie müssen die Änderung bis zum 31. März 2028 

beim Finanzamt anzeigen. 

Sofern Ihnen dies nicht rechtzeitig möglich ist, infor-

mieren Sie bitte frühzeitig Ihr Finanzamt und bean-

tragen Sie eine Fristverlängerung. 

 

Wie kann ich die Änderung(en) anzeigen? 

Sie können die Änderung(en) am Grundstück bzw. 

am Betrieb der Land- und Forstwirtschaft über 

- den Vordruck Grundsteueränderungsanzeige 

(BayGrSt 5) oder 

- eine vollständig ausgefüllte Grundsteuererklä-

rung (Vordrucke BayGrSt 1 bis BayGrSt 4) 

anzeigen. Die Vordrucke erhalten Sie online unter 

www.grundsteuer.bayern.de oder bei Ihrem Finanz-

amt. Diese können Sie über ELSTER - Ihr Online-Fi-

nanzamt unter www.elster.de oder auch in Papier-

form übermitteln. Falls es in einem Jahr mehrere Än-

derungen gab, zeigen Sie diese bitte zusammenge-

fasst an. Beim Formular Grundsteuererklärung ge-

ben Sie bitte den Stand nach den Änderungen an. 

 

 



 
Was passiert mit der Änderungsanzeige? 

Das Finanzamt prüft, ob und in welcher Höhe sich 

die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer än-

dert. Anschließend schickt Ihnen das Finanzamt 

neue Bescheide (Bescheid über die Grundsteu-

eräquivalenzbeträge bzw. den Grundsteuerwert; 

Bescheid über den Grundsteuermessbetrag) zu. Zu-

dem teilt es der zuständigen Kommune automa-

tisch die neue Bemessungsgrundlage mit. Die Kom-

mune schickt Ihnen dann einen neuen Grundsteu-

erbescheid zu, in dem aufgeführt ist, wie viel Grund-

steuer Sie künftig zahlen müssen. 
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F R E I B A D  L Ä M M E R S D O R F  

Freibadesaison beginnt 

Das Freibad Lämmersdorf öffnet am 22. Mai um 13 

Uhr. Ab Samstag gelten dann die Ferien-Öffnungs-

zeiten: bei entsprechender Witterung täglich 10 bis 

20 Uhr. 

"Plantscherei" – Kiosk im Freibad 

Bereits seit 14. Mai wieder geöffnet 

Öffnungszeiten auch außerhalb der regulären Be-

triebszeiten des Freibads. Infos aktuell über die Un-

tergriesbacher App, Facebook/Instagram.  

INFOS: Tel. 08593/912286 

 

Das Formular zur Beantragung: Antrag hier 

Die Anträge bitte im Rathaus abgeben, bzw. in den 

Briefkasten beim Rathaus werfen. 

Auch die Übermittlung per E-Mail ist möglich. E-Mail-

Adresse: ewo@untergriesbach.com  

 Bei Rückfragen, Tel. 08593/9009-0 

______________________________________________________________ 

B E Z I R K S R A D T A G  D E R  S E N I O R E N  -  G R E N -

Z E N L O S  R A D E L N  Z W I S C H E N  O Ö  U N D  B A Y -

E R N  

V E R A N S T A L T U N G  I M  R A H M E N  V O M  „ F E S T  

D E S  J A H R E S “  I N  N E U S T I F T  ( 2 2 .  B I S  2 5 .  

M A I )  

Pfingstsamstag, 23. Mai, Startzeit: 9-10 Uhr 

Start und Ziel: Sportplatz Neustift, Veranstalter:  

OÖ-Seniorenbund 

Weitere Infos hier 

Streckenverlauf z. T. auf bayerischer Seite, Straßen 

sind nicht gesperrt, die örtlichen Feuerwehren posi-

tionieren sich in Kreuzungsbereichen. Autofahrer 

und Radler bitte aufeinander Rücksicht nehmen! 

______________________________________________________________ 

 

W I R  F Ü R  S I E  

Ihre Meinung und Ihre Fragen sind uns wichtig. Wenn 

Sie konkrete Vorschläge für eine Aufnahme in diese 

Kurzinformation haben oder ein sonstiges Anliegen, 

welches Sie gerne besprechen möchten, melden 

Sie sich gerne. 

 

Die nächste Ausgabe von „Wos gibt’s Neis?“  
erscheint am Montag, den 15. Juni 2026 

https://www.untergriesbach.de/fileadmin/user_upload/4_buergerservice/aktuelles/NEU__Formular_zur_Beantragung_einer_Saisonkarte.pdf
mailto:ewo@untergriesbach.com
https://www.festdesjahres.at/wp-content/uploads/2026/03/Bezirksradtag-Neustift_web.pdf

